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Liebe Mieterinnen und Mieter, 

Corona – eine Pandemie und die 
Welt steht plötzlich still. Und es er-
scheint uns, als ob diese Ruhe da-
für da wäre, damit wir uns selbst 
einmal fragen: „Wie und wofür le-
ben wir?“ Genießen wir unser Le-
ben, verbringen wir die Zeit im 
Büro, auf Arbeit und zu Hause 
wirklich bewusst? Stiften wir einen 
Nutzen für uns und die Gemein-
schaft? Oder hetzen wir vielmehr 
und lenken uns dazu mit allerlei 
Aktivitäten ab? Bringen uns die 
täglichen Kleinkriege oder das 
sture Beharren auf eigenen Positi-
onen wirklich ans Ziel und lassen 
uns am Ende des Tages zufrieden 
zurückblicken? Schätzen wir die 
kleinen Augenblicke des Lebens 
noch, die so nie wiederkommen? 
Ich glaube, es ist Zeit, umzusteu-
ern und einen anderen, einen bes-
seren Weg einzuschlagen, der zu 
mehr Frieden und auch Erfolg 
führt. Wir erreichen das, wenn wir 
ein Stück weit auf das gegenseitige 
Erfüllen unserer Bedürfnisse ach-
ten, Kompromisse schließen und 
uns untereinander respektieren 

Seit vielen Jahren war Margitta 
Rauschhardt das bekannte Gesicht 
des Töpferladens „Drosselbart“ in 
der Schloßstraße 4. Seit dem 1. Ap-
ril 2020 hat der Laden eine neue 
Besitzerin und ein neues Sorti-
ment. Frau Sylvia Weise hat sich 
ein Herz gefasst und möchte die 
Welt durch ihren Laden und die an-
gebotenen Waren ein bisschen 
schöner und bunter machen. Außer 
regionalen Kunstgewerbeartikeln 
gibt es allerlei Besonderes aus al-
ler Herren Länder: wie Töpferwa-
ren aus Litauen, Sonnenschirme 
aus Bali, Schuhe aus Marokko –  
alles farbenfroh und sonst in 
Deutschland nicht zu haben. Au-
ßerdem verkauft sie Lavendelpup-
pen, die sie selbst näht und kunst-
voll bestickt – jedes ein Unikat. 
Aber auch Holzkunst von Ingo 
Heinze aus Meschwitz ergänzt das 
Sortiment. 

und stärken. Und weil das am bes-
ten in kleinen Gruppen funktio-
niert: Lassen Sie uns vor allem lo-
kal und regional handeln, dort wo 
wir uns kennen und vertrauen. Wir, 
die Mitarbeiter der BWB, wün-
schen Ihnen stets gute Gesundheit 
und bleiben auch in nicht so guten 
Zeiten Ihr partnerschaftlicher Ver-
mieter vor Ort!
 
Ihre Kirsten Schönherr
Geschäftsführerin BWB

Kunstgewerbeladen 
in der Schloßstraße 
mit neuem Angebot

Corona stellt die 
Sinnfrage

Liebe Mieterinnen und Mieter,

auch wir gehen mit der Zeit und nut-
zen zeitgemäße Informationskanäle. 
Nach der Neugestaltung unserer 
Homepage sind wir nun auch in Face-
book für Sie da. Wir halten Sie über 
die Entwicklung und den Fortschritt 

unserer Projekte auf dem Laufenden. 
Auch interessante Mietangebote kön-
nen Sie dort hin und wieder finden. 
Schauen Sie ruhig ab und an einmal 
vorbei. Allerdings: Anfragen und Mit-
teilungen über FB-Manager nehmen 

wir nicht entgegen und können diese 
aus Zeitgründen auch nicht beant-
worten. 
Sollten Sie ein Anliegen haben finden 
Sie Ihren Ansprechpartner auf unse-
rer Website.

FACEBOOK-SQUARE

Da Margitta Rauschhardt mit 70 
Jahren ihren wohlverdienten Ruhe-
stand antreten wollte, fand sie in 
Sylvia Weise eine begeisterte Nach-
folgerin. Die Kundenwünsche kennt 
die Geschäftsfrau aus ihrem frühe-
ren Laden in der Hinteren Reichen-
straße, auch hat sie im Töpferwa-
rengeschäft schon hin und wieder 
mal ausgeholfen. Dass die Ge-
schäftseröffnung nun ausgerech-
net in die Corona-Zeit fiel, konnte 
niemand ahnen. Sie hofft nun, dass 
bald wieder die Touristen nach 
Bautzen strömen, aber auch, dass 
die Bautzener selbst das Geschäft 
als Kunstgewerbe- und Geschenke- 
laden entdecken. Mit der Geschäfts-
übernahme ist die 50-jährige auch 
ein großes Risiko eingegangen. 
Die Freude und Erfüllung an der 
Arbeit wiegt das jedoch mehr als 
auf, meint sie. Jeden Tag, auch am 
Wochenende, ab 11:00 Uhr ist der 
kleine Laden geöffnet. 

Wir verlosen drei Gutscheine. Schauen Sie auf Seite 12. 
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Ende 2019 startete unser Bauvor-
haben in der Flinzstraße mit Er-
schließungsarbeiten auf dem rund 
3.300 m² großen Grundstück, wel-
ches wir 2016 käuflich erworben 
haben. Bis Ende 2021 entstehen 
hier drei Doppelhäuser mit insge-
samt 18 Wohnungen mit 1.608 m² 
Wohnfläche. In jedem Doppelhaus 
befinden sich sechs Wohnungen, 
je eine Wohnung pro Etage. Unser 
Angebot ist speziell an Familien 
mit Kindern gerichtet, die zwi-
schen einer 3-Raum-Wohnung mit 
rund 83 m² oder einer 4-Raum- 

Wohnung mit rund 96 m² auswäh-
len können. Jede Wohnung ist mit 
einem Keller, Fußbodenheizung, 
einem großen Balkon oder einer 
Terrasse sowie einem Bad mit Ba-
dewanne und Dusche ausgestat-
tet. Für die 18 Wohnungen werden 
26 PKW-Stellplätze errichtet. Die 
relativ kleine und individuelle 
Wohnanlage kann insbesondere 
für Familien ein kleines Paradies 
werden.
Gut geschnittene Wohnungen und 
eine anspruchsvolle Architektur 
sowie eine mit den Stadtbegrü-

Bauvorhaben Flinzstraße

oberlausitz
bauplanung

architekten & ingenieure

Taucherstraße 35
02625 Bautzen

Tel. 0359137 39 0
Fax 0359137 39 39

info@bauplanung-oberlausitz.de
www.bauplanung-oberlausitz.de

oberlausitz
bauplanung

architekten & ingenieure

Taucherstraße 35 Tel. 0 35 91 I 37 39 0 info@bauplanung-oberlausitz.de
02625 Bautzen Fax 0 35 91 I 37 39 39 www.bauplanung-oberlausitz.de

oberlausitz
bauplanung

architekten & ingenieure

info@bauplanung-oberlausitz.de Taucherstraße 35 Tel. 0 35 91 I 37 39 0
www.bauplanung-oberlausitz.de 02625 Bautzen Fax 0 35 91 I 37 39 39

Bauherr: Planinhalt:

Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Kleine Brüdergasse 3

02625 Bautzen
Maßstab:

Wohnungen 1.Obergeschoss Grundriss

Entwicklung einer Wohngebäudegruppe
Flinzstraße, 02625 Bautzen

1:100

Datum
:

04.09.2019

Zeichn.-Nr.: P-1.07

WOHNUNG 201

WOHNUNG 202

  

 Wohnung 201 

 Flur     5,00  m² 
 Wohnen/Essen   36,25  m² 
 Küche     6,85  m² 
 Bad     6,80  m² 
 Eltern   13,40  m² 
 Kind   12,15  m² 

 Balkon ( 1/2 der Grundfläche)     2,35  m² 
    

  82,80 m² 

    

  

Wohnung 202 
   
Flur 1     5,90 m² 
Wohnen/Essen   27,60 m² 
Küche     8,70 m² 
Bad     6,85 m²
WC     1,85 m² 
Eltern   13,70 m²
Kind 1   13,95 m²  
Kind 2/ Arbeiten     9,15 m² 
Flur 2     4,90 m² 

Balkon ( 1/2 der Grundfläche)     2,80 m² 
    

  95,40 m² 

Flur 2

NGF: 4,90 m2

Wohnen/Essen

NGF: 36,25 m2

Flur

NGF: 5,00 m2

Küche

NGF: 6,85 m2

Bad

NGF: 6,80 m2

Eltern

NGF: 13,40 m2

Kind

NGF: 12,15 m2

Balkon

NGF: 2,35 m2

Flur 1

NGF: 5,90 m2

Wohnen/Essen

NGF: 27,60 m2

Küche

NGF: 8,70 m2

WC

NGF: 1,85 m2

Bad

NGF: 6,85 m2

Kind 2/Arbeiten

NGF: 9,15 m2

Kind 1

NGF: 13,95 m2

Eltern

NGF: 13,70 m2

Balkon

NGF: 2,80 m2

5,00

7,00

Treppenhaus

NGF: 19,45 m2

N

nern abgestimmte Freiraumpla-
nung, lassen im Prinzip keine 
Wünsche offen. Auf der anderen 
Straßenseite befindet sich der 
neue städtische Spielplatz und 
das Sorbische Schulzentrum ist 
nur einen Steinwurf entfernt. Miet- 
interessenten können sich bereits 
jetzt unter info@bwb-bautzen.de 
für eine Wohnung vormerken las-
sen.

Über den weiteren Bauverlauf in-
formieren wir Sie auf unserer 
Facebook-Seite.
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Plötzlich sind alle Reisen im In- und 
ins Ausland unmöglich oder einge-
schränkt.
Für das Ausland gilt nach derzeiti-
gem Stand (26.05.2020) eine welt-
weite Reisewarnung des Auswär-
tigen Amtes bis einschließlich 
14.06.2020.
Für das Inland gelten die Regeln der 
einzelnen Bundesländer, weil die 
Länder für die infektionsschützen-
den Maßnahmen zuständig sind. 
Zum aktuellen Stand der Länderre-
gelungen kann und sollte man sich 
vor einer Reise über die Webseite 
(siehe QR-Code) der Bundesregie-
rung erkundigen. Hier kann man die 
aktuellen Regelungen der einzel-
nen Bundesländer abrufen.
Sind Reisen im In- oder Ausland be-
reits gebucht, dann kommt es dar-
auf an, ob eine Pauschal- oder Indi-
vidualreise vorliegt.

Die Sommerzeit naht, die Urlaubsreisen sind schon lange 
gebucht und dann das. Die weltweite Corona-Pandemie 
macht einen Strich durch alle Planungen.

Eine Pauschalreise liegt vor, wenn 
mindestens 2 verschiedene Reise- 
leistungen für den Zweck derselben 
Reise gebucht werden. Also bspw. 
bei der Buchung eines Fluges und 
einer Hotelunterbringung für den 
Urlaub auf Mallorca oder Sylt.
Dagegen liegt eine Individualreise 
vor, wenn man jeweils Einzelverträ-
ge abschließt, z.B. beim Bahn- 
unternehmen eine Zugverbindung 
nach Rügen bucht und eine Ferien-
wohnung oder ein Hotelzimmer an-
mietet. 

Für die Individualreise gilt das 
Recht des jeweiligen Einzelvertra-
ges, also Beförderungsrecht oder 
Mietrecht oder Werkvertragsrecht. 
Hier kann es zu Schwierigkeiten 
kommen, wenn bspw. das Beförde-
rungsunternehmen die Beförde-
rung nach den landesrechtlichen 

Coronavirus SARS-CoV-2  
Auswirkungen auf meine 
Reiserechte

Pandemieregelungen termingerecht 
erbringen kann, das gebuchte Hotel 
aber geschlossen ist. In diesem Fall 
kann man gegenüber dem Beförde-
rungsunternehmen nicht einwen-
den, dass die Fahrt aufgrund der 
Hotelschließung nutzlos ist. Maß-
geblich sind die für das Beförde-
rungsunternehmen geltenden ge-
setzlichen Bestimmungen und die 
vereinbarten Vertragsbedingungen. 
Regelungen zur Fahrpreiserstat-
tung bei einer Bahnfahrt enthält § 9 
Eisenbahn-Verkehrsordnung 
(EVO) iVm den jeweiligen Beförde-
rungsbedingungen des Beförde-
rungsunternehmens. So regelt 
bspw. § 9 I EVO iVm Ziff. 4.2 Beför-
derungsbedingungen der Deut-
schen Bahn AG, dass nicht benutzte 
Fahrkarten vor deren ersten Gel-
tungstag ohne Abzug erstattet oder 
umgetauscht werden.
Für die Pauschalreise sind die 
Rechte der Vertragsparteien nach 
Vertragsabschluss in den §§ 651e 
bis 651h BGB geregelt.
Treten bei einer Pauschalreise, die 
für das Individualreiserecht be-
schriebenen Schwierigkeiten auf, 
dann ergeben sich für den Pau-
schalreisenden Rechte in Bezug auf 
das Gesamtleistungspaket. 
Dem Pauschalreisenden steht vor 
Reisebeginn ein jederzeitiges Rück-
trittsrecht zu, § 651h BGB. Aller-
dings kann der Reiseveranstalter 

dann eine Entschädigung verlan-
gen, die in den Reisebedingungen 
meist als sogenannte Stornogebüh-
ren vereinbart sind.
Eine Ausnahme zum Entschädi-
gungsanspruch besteht nach § 651h 
III BGB aber dann, wenn am Be-
stimmungsort oder in dessen un-
mittelbarer Nähe unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände auf-
treten, die die Durchführung der 
Pauschalreise oder die Beförde-
rung von Personen an den Bestim-
mungsort erheblich beeinträchti-
gen.

Die gegenwärtige Virus-Pandemie 
stellt einen solchen Umstand dar.
Die weltweite Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes hat insoweit In-
dizwirkung. Dementsprechend kön-
nen nach derzeitigem Stand (vom 
26.05.2020) aufgrund der welt- 
weiten Reisewarnung bis zum 
14.06.2020 stattfindende Pauschal-
reisen stornofrei gekündigt werden.
Dem Reisenden ist dann der Reise-
preis spätestens innerhalb von 14 
Tagen zurückzuerstatten, § 651h V 
BGB. Einen Gutschein kann der Rei-
sende zurückweisen, denn das Ge-
setz sieht – derzeit – eine Reise-
preisrückerstattung vor. 

Sollte die weltweite Reisewarnung 
des Auswärtigen Amtes nach dem 
14.06.2020 aufgehoben werden und 
es nur noch Reisewarnungen für 
einzelne Länder geben, dann 
kommt es für den kostenfreien 
Rücktritt darauf an, ob das jeweilige 
Urlaubsziel von der Reisewarnung 
betroffen ist.
Ist der Urlaub am Reiseziel der 
Pauschalreise möglich, dann kön-
nen pandemiebedingte Einschrän-
kungen in der Leistungserbringung 
(bspw. gebuchte, aber geschlosse-
ne Spa-Einrichtung im Hotel) zu Ge-
währleistungsrechten des Reisen-
den führen.
Will der Reiseveranstalter wegen 
absehbarer Einschränkungen am 
Urlaubsort die bereits vereinbarte 
Reiseleistung abändern, dann geht 
das einseitig, also ohne Einwilli-
gung des Reisenden nur, wenn dies 
in den Vertragsbedingungen des 
Veranstalters vorgesehen und die 
Änderung unerheblich ist, § 651f II 1 
BGB.

Ob eine Abänderung erheblich ist, 
beurteilt sich nach dem Anteil der 
Änderung in Relation zur gesamten 
Reiseleistung sowie danach, wie 
gravierend sich der Mangel für den 

Reisenden auswirkt (BGH-Urteil 
vom 17.04.2012, X ZR 76/11). So hat 
der BGH entschieden, das die Ände-
rung von Besichtigungen im Rah-
men einer Rundreise erheblich sein 
kann (BGH-Urteil vom 16.01.2018, X 
ZR 44/17: Abänderung der Besichti-
gung der Verbotenen Stadt und des 
Platzes des Himmlischen Friedens 
im Rahmen einer China-Rundreise).

Aber Achtung!!! Bei einer erhebli-
chen Vertragsänderung sieht § 651g 
II 3 BGB eine Zustimmungsfiktion 
zur Vertragsänderung vor, wenn 
der Reisende auf das Änderungsan-
gebot trotz entsprechender schrift-
licher Information und Aufklärung 
über seine Rechte innerhalb einer 
vom Veranstalter zu bestimmenden 
Frist nicht reagiert. Will der Reisen-
de die ihm vom Veranstalter ange-
botene erhebliche Vertragsände-
rung nicht annehmen, muss er den 
Rücktritt vom Vertrag erklären.
Wir prüfen und setzen Ihre Reise-
rechte durch!

Schütze
Rechtsanwalt

Rechtsanwaltskanzlei SCHÜTZE NATUSCH KLEIN
Ihre Fachanwälte in Bautzen

02625 Bautzen  §  Postplatz 4a
Telefon: 03591 - 48 78 0  §  Telefax: 03591 - 48 78 48
mail@fachanwalt-bautzen.de  §  www.fachanwalt-bautzen.de
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Bautzener Händler  
    rücken zusammen!

In Zeiten von Corona wachsen die 
Ängste. Menschen sorgen sich um 
ihre Gesundheit, Eltern um die 
Schulbildung ihrer Kinder, Angehö-
rige um vereinsamte Senioren zu 
Hause und in Heimen. Aber auch 
die werktätige Bevölkerung ist 
durch Kurzarbeit belastet oder von 
Arbeitslosigkeit bedroht. Beson-
ders schwierig gestaltet sich die Si-
tuation bei Händlern und Gastrono-
men. Sie mussten ihre Läden und 
Restaurants aufgrund von staatli-
chen Anordnungen schließen und 
hatten von heute auf morgen keine 
Kunden, keine Gäste und keine Ein-
nahmen. Wer nicht auf Ersparnisse 
zurückgreifen kann, ist schnell in 

seiner Existenzgrundlage bedroht. 
Not schweißt ja bekanntlich zusam-
men. Und so kamen die Bautzener 
Geschäftsleute auf die Idee, für ihre 
Läden über das Handy zu werben 
und ihre Kunden zu bitten: „Bleibt 
uns treu!“. Sie schlossen sich zu-
sammen und jeder Händler foto-
grafierte seine Waren und sein La-
dengeschäft. Die Fotos wurden 
ausgetauscht und an die Stamm-
kundschaft, aber auch an die 
Freunde und Bekannten der jeweils 
anderen Händler, mobil verschickt. 
Damit wurden etwa 1.500 Men-
schen jeden Tag in Bautzen und 
Umgebung erreicht. Diese persön-
liche Ansprache führte dazu, dass 

Menschen zum ersten Mal auf das 
Warensortiment und bestehende 
Läden aufmerksam wurden. Bei-
spielsweise konnte der Holzladen 
in der Heringstraße, jetzt nach Öff-
nung seines Geschäftes, plötzlich 
ganz neue Kundschaft begrüßen, 
deren Interesse über die mobil ver-
sandten Fotos geweckt wurde. Ein 
toller Erfolg, der nicht nur Händ-
lern in der Krise Mut gemacht hat, 
sondern auch zu mehr Bekanntheit 
des Reichtums an kleinen, individu-
ellen Läden in Bautzen geführt hat. 
Ein besonderer Dank gebührt dabei 
der Geschäftsfrau, Barbara No-
wack, die diese Initiative ins Leben 
gerufen und für deren Erfolg ge-
sorgt hat. 
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Tag des offenen 
Denkmals
13. September

Baudenkmäler, die sonst nicht öf-
fentlich zugänglich sind, haben für 
Besucher geöffnet.

Bautzener 
Herbstchorsingen
19. September

Lausitzer Chöre singen an ver-
schiedenen Orten der Stadt.

Veranstaltungen in Bautzen
2. Jahreshälfte 2020

Erntedank –  
Kneiperdank – 
Bautzener Wirte 
laden ein! 
2. Oktober

Wie jedes Jahr im Oktober, möchten 
sich die Kneiper auf eine ganz be-
sondere Weise bei den Gästen für 
ihre Treue bedanken.

Herbstfest mit 
Herbstmarkt in  
der Innenstadt
4. Oktober

Der Herbstmarkt mit regionalen 
Köstlichkeiten. Shoppen, Bummeln 
und die Herbstangebote der Händ-
ler entdecken.

Romantica
7. November

Ein Einkaufs- und Erlebnisabend bei 
Fackelschein mit vielen Höhepunk-
ten und Überraschungen.
www.romantica-bautzen.de

637. Bautzener 
Wenzelsmarkt
27. November bis 22. Dezember

Der älteste Weihnachtsmarkt 
Deutschlands lädt, umrahmt von 
der romantischen Altstadtkulisse, 
ein.
www.wenzelsmarkt.de

Geschäftsräume im Bautzener  
Stadtzentrum

Das Angebot ist freibleibend! Irrtümer, Zwischenvermietung  
und technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
Keine maßstäbliche Darstellung des Grundrisses!

Ansprechpartnerin:  
Katrin Amft
Telefon: 03591 571 - 178
E-Mail: k.amft@bwb-bautzen.de

Ansprechpartnerin:                       Katrin Amft 
Telefon:                          03591 571-178 
E-Mail:           k.amft@bwb-bautzen.de 

 
    „Geschäftsräume im Bautzener Stadtzentrum“  

Das Angebot ist freibleibend! Irrtümer, Zwischenvermietung und 
technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
Keine maßstäbliche Darstellung des Grundrisses!      

Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH, Kleine Brüdergasse 3, 02625 Bautzen  
Telefon: 03591 571-0, Telefax: 03591 571-111, Internet: www.bwb-bautzen.de  

 
M I E T A N G E B O T  

Objekt              Karl-Marx-Straße 6 
                 02625 Bautzen 
 
Gesamtfläche:                       ca. 117 m² 
Lage:                   Erdgeschoss 
Stadtteil:                       Innenstadt 
 
Mietkonditionen  
 
Nettokaltmiete:                          600,00 € 
Betriebskosten:      63,00 € 
Heizkosten:     110,00 € 
 
Gesamtmiete:                           773,00 € 
 
Kaution:                                  1.800,00 € 
 
       vermietbar nach Vereinbarung 
 
 Ausstattung 
 
- Zentralheizung 
- Fußboden gefliest, teilweise Laminat 
- Wände mit Raufasertapete 
- teilweise Rasterdecken, teilweise mit 

Raufasertapete 
 

mögliche Nutzung 
 
-   Einzelhandel, Büro, Kanzlei 
- Praxis, Kosmetikstudio 

 Raum 1 
ca. 71 m² 

 Raum 2 
ca. 35 m² 

 Flur  ca. 8 m² 

Sanitär 
ca. 3 m² 

Objekt
Karl-Marx-Straße 6, 02625 Bautzen

Gesamtfläche: ca. 117 m²
Lage: Erdgeschoss
Stadtteil: Innenstadt

Mietkonditionen
Nettokaltmiete:  600,00 €
Betriebskosten:  63,00 €
Heizkosten:  110,00 €

Gesamtmiete:  773,00 €
Kaution:  1.800,00 €

vermietbar nach Vereinbarung

Ausstattung
Zentralheizung
Fußboden gefliest, teilweise Laminat
Wände mit Raufasertapete
teilweise Rasterdecken, teilweise mit 
Raufasertapete

mögliche Nutzung
Einzelhandel, Büro, Kanzlei
Praxis, Kosmetikstudio

Mietangebot
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Rätselrunde

1.  Wie heißt der älteste Weih-
nachtsmarkt Deutschlands?

2.  Wer hat die Initiative der 
Bautzener Händler und Gastro-
nomen ins Leben gerufen?

3.  Wie nennt man den staatlichen 
Zuschuss zu den Mietkosten?

4.  In welcher Straße befindet sich 
ein bekannter Bautzener 
Töpferladen?

5.  Welches beliebte Shopping- 
Event findet jährlich  
im November statt?

6.  Wie viele neue Wohnungen 
entstehen auf der Flinzstraße?

7.  Bis wann gilt die weltweite 
Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes? (Monat)

Schicken Sie das Lösungswort 
per Post an die BWB (Adresse 
siehe letzte Seite) oder per 
E-Mail an info@bwb-bautzen.de

Zu gewinnen gibt es drei 
Gutscheine der Töpferei Dros-
selbart im Wert von je 30,00 €.
Einsendeschluss ist der 
31.08.2020. 

Die Teilnehmer erklären sich bei 
Einsendung des Lösungswortes 
bereit, dass ihr Name im 
nächsten Domizil veröffentlicht 
wird.

Kinderrätsel Sudoku

Übrigens
In unserem letzten Domizil suchten 
wir in unserem Preisrätsel das 
Lösungswort „FAMILIE“.  
Unter zahlreichen Einsendungen 
wurden diese fünf Gewinner  
ermittelt:  
Manfred Geiß, Jutta Grüttner,  
Karin Flacke, Laura Schneider 
sowie Yvonne Hobrack. 
Sie alle dürfen sich über je eine 
Familienkarte für den Saurierpark 
Kleinwelka freuen.
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Kartoffelwasser macht  
den Abfluss frei

Das Kochwasser von Kartoffeln hilft gegen verstopfte Ab-
flüsse, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land erklärt. Einfach heiß reinschütten. Löst sich die Ver-
stopfung dadurch nicht, können andere Hausmittel helfen. 
So etwa drei bis vier Esslöffel Backpulver, die man direkt in 
den Abfluss gibt. Das Pulver wird dann mit einer Tasse Es-
sig hinuntergespült, dabei setzt sich eine chemische Reak-
tion in Gang, die die Ablagerungen lösten sollte. Nach rund 
30 Minuten wird mit warmen Wasser nachgespült, so der 
Bund.

Findest Du die 10 Fehler im unteren Bild?

1 6 2

2 1

4 1 5

9 3 8 6

7 4 1 3

1 5 7 9

7 9 1

5 1

3 5 8

H
A

U
SH

A
LT

ST
IP

P



1514

Zum 1. Januar 2020 tritt das soge-
nannte „Wohngeldstärkungsgesetz“ 
in Kraft. Doch was diese Wohngeld- 
reform konkret bedeutet und wer 
davon betroffen ist, wissen viele 
Mieterinnen und Mieter nicht. Des-
halb möchten wir Ihnen dabei hel-
fen, festzustellen, ob Sie wohngeld-
berechtigt sind und haben hierzu 
einige hilfreiche Fakten und Infor-
mationen für Sie zusammenge-
fasst.

1. Was ist Wohngeld?

Menschen, die sich aus eigener 
Kraft am Wohnungsmarkt keinen 
angemessenen Wohnraum leisten 
können, erhalten zu den Mietkosten 
einen staatlichen Zuschuss, der an-
gemessenes und familiengerechtes 
Wohnen sichern soll. Diesen Zu-
schuss nennt man Wohngeld. 

Was bedeutet die Wohngeldreform konkret 
und wer ist davon betroffen?

Letztlich ist das Wohngeld ein – 
wenn auch geringer – Ausgleich für 
viele staatliche Regelungen, die das 
Wohnen verteuert haben und dazu 
führen, dass ein angemessener 
Wohnraum für manche Bürgerin-
nen und Bürger nicht mehr finan-
zierbar ist. Wohnen wurde vom 
Staat als Grundbedürfnis jedes 
Menschen anerkannt und wird da-
her unterstützt. Auf das Wohngeld 
haben Sie, wenn Sie die Berechti-
gungsvoraussetzungen erfüllen, ein 
Recht und sollten dieses auch in 
Anspruch nehmen. 

Nicht zu verwechseln ist das Wohn-
geld mit den sogenannten Kosten 
der Unterkunft. Diese sind Bestand-
teil der Grundsicherung im Rahmen 
der Sozialhilfe. Auch Eigentümer 
können für selbst genutzten Wohn-
raum – als Zuschuss zur Belastung 
– Wohngeld erhalten.

Haben Sie ein Recht  
auf Wohngeld? 

2. Wer kann Wohngeld  
 beantragen?

Wohngeldberechtigt sind alle Per-
sonen, die zur Miete wohnen und 
deren monatliches Haushaltsge-
samteinkommen unter einer be-
stimmten Einkommensgrenze liegt. 
Beispielsweise kann ein Einperso-
nenhaushalt in München mit 1.700 
EUR Monatsverdienst (brutto) noch 
ein geringes Wohngeld beziehen. 
Bei alleinstehenden Rentnern sollte 
unabhängig vom Wohnort ein An-
spruch bei einer Rente ab 1.000 
EUR geprüft werden. 

Keinen Anspruch auf Wohngeld ha-
ben Bezieher von Sozialhilfe, Ar-
beitslosengeld II oder BAföG, da 
ihre Wohnkosten im Rahmen der 
Leistungen bereits berücksichtigt 
werden.

3. Wie berechnet sich das  
 Wohngeld?

Die Höhe des Wohngeldes richtet 
sich nach der Anzahl der Haus-
haltsmitglieder, der Miete oder bei 
Eigentümern nach der Belastung 
und dem Gesamteinkommen. Als 
Haushaltsmitglieder zählen Ehe-
partner oder eingetragene Le-
benspartner, Personen, die mit dem 
Wohngeldberechtigten zusammen-
leben oder bereit sind, Verantwor-
tung füreinander zu tragen. Auch 
Verwandte in gerader Linie, wie 
Kinder, Pflegekinder und Pflege- 

eltern gehören dazu. Je mehr Per-
sonen im Haushalt leben, umso hö-
her ist die Einkommensgrenze.  

Die Berechnung des Wohngeldes 
erfolgt anhand sogenannter Mie-
tenstufen. Gemeinden und Kreise 
werden anhand der durchschnittli-
chen Miethöhe vor Ort in Mietenstu-
fen von I bis VII eingeteilt. Das be-
deutet, dass nicht unbedingt die 
Miete, die Sie tatsächlich zahlen, 
zählt, sondern festgelegte Höchst-
beträge, die wiederum von den Mie-
tenstufen abhängen. 

Bei Ihrem Gesamteinkommen zählt 
das Bruttoeinkommen. Von diesem 
Betrag werden abhängig von der 
Entrichtung von Steuern, Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge 
und Rentenversicherungsbeiträge 
abgezogen.

Im Internet stehen Ihnen kostenlose 
Wohngeldrechner zur Verfügung, 
anhand derer Sie grob einschätzen 
können, ob Ihnen Wohngeld zusteht. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
auf der Homepage der Stadt Baut-
zen (Suchwort: Wohngeld).

4. Ab wann und wie lange 
wird Wohngeld gewährt?

Wohngeld wird ab dem Monat, in 
dem der Antrag gestellt wurde, ge-
währt und in der Regel für 12 Mona-
te bewilligt. Anschließend ist ein 
neuer Antrag erforderlich. Erhalten 
Sie bereits Wohngeld, so muss auf-
grund der gesetzlichen Neurege-
lung grundsätzlich kein neuer An-
trag gestellt werden. Allerdings gilt 
auch dies nur innerhalb des soge-
nannten Bewilligungszeitraums. Ist 
dieser abgelaufen, muss ein erneu-
ter Antrag gestellt werden. 

Mit der Änderung beim Wohngeld 
sind erstmals seit 2016 Leistungs-
erhöhungen von durchschnittlich 30 
Prozent verbunden. Außerdem wer-
den mehr Haushalte als vorher 
wohngeldberechtigt sein und etwa 
180.000 Haushalte in Deutschland 
werden erstmals oder erneut einen 
Wohngeldanspruch haben. Für ei-
nen Zweipersonenhaushalt steigt 
das Wohngeld beispielsweise von 
145 EUR auf 190 EUR im Monat.

Wesentliche Änderungen der Wohngeldreform:

¡ Das Wohngeld wird alle zwei  
 Jahre an die aktuelle Miet-  
 und Einkommensentwick- 
 lung angepasst. 

¡ Die Parameter der Wohngeld- 
 formel werden angepasst,  
 um die Zahl der Wohngeld- 
 empfängerinnen und -emp- 
 fänger zu erhöhen und so die  

 Reichweite des Wohngeldes zu  
 vergrößern. 

¡ Die Mietenstufe VII wird einge- 
 führt, um Haushalte in Gemein- 
 den und Kreisen mit besonders  
 hohem Mietenniveau gezielter  
 bei den Wohnkosten zu entlas- 
 ten. 

¡ Es gibt eine regional gestaf- 
 felte Anhebung der Miet- 
 höchstbeträge zur Anpas- 
 sung an die regional diffe- 
 renzierte Mietenentwicklung. 

¡ Für pflegebedürftige oder  
 behinderte Menschen gibt es  
 künftig höhere Freibeträge.

Quelle: „GdW“ Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.



16

Wichtige Rufnummern  
und Kontakte

Bautzener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Kleine Brüdergasse 3, 02625 Bautzen
Telefon: 03591 571 - 0
Telefax: 03591 571 - 111
E-Mail: info@bwb-bautzen.de
Internet: www.bwb-bautzen.de

Öffnungszeiten BWB
Mo 9 – 12 und 13 – 16 Uhr
Di 9 – 12 und 13 – 16 Uhr
Mi 9 – 12 Uhr 
Do 9 – 12 und 13 – 18 Uhr
Fr 9 – 12 Uhr

Hausmeister-Büros
Sprechzeiten
Mo 8 – 9 Uhr
Mi 8 – 9 Uhr
Do 15 – 18 Uhr

Frank Lehmann, Tel. 03591 24172
Friedrich-Ebert-Straße 6 

Sandro Munder, Tel. 03591 45929
Schülerstraße 10  

Matthias Berger, Tel. 03591 22089
Dr.-S.-Allende-Straße 78 

Uwe Janeck, Tel. 03591 2756402
A.-Bebel-Platz 13  

Frank Richter, Tel. 03591 211113
Schülerstraße 10 

Havarie-Notruf
außerhalb der Sprechzeiten:

Heizung/Lüftung/Sanitär/Gas
Fa. Bahne, Tel. 0171 8079815

Elektroinstallation
Fa. Mirtschin, Tel. 0172 9821662

Bei Gasgeruch!
EWB Bautzen, Tel. 03591 3752-375

Schöne 3-Raum-Wohnung mit Balkon – in der Ostvorstadt 

Das Angebot ist freibleibend! Irrtümer, Zwischen-
vermietung und technische Änderungen bleiben 
vorbehalten.  
Keine maßstäbliche Darstellung des Grundrisses!

Ansprechpartnerin:  
Elisabeth Erber
Telefon: 03591 571 - 200
E-Mail: e.erber@bwb-bautzen.de

Objekt
E.-Weinert-Straße 11, 02625 Bautzen

Wohnfläche: 58,10 m²
Lage: 5. Geschoss, rechts
Räume: 3-Raum-Wohnung
Stadtteil: „Ostvorstadt“

Mietkonditionen
Nettokaltmiete:  291,00 €
Betriebskosten:  64,50 €
Heizkosten:  43,00 €

Gesamtmiete:  398,50 €
Kaution:  870,00 €

vermietbar nach Vereinbarung

Energieausweistyp: Verbrauchsausweis
Befeuerungsart: Fernwärme
Energiekennwert: 77 kWh/(m²·a)
Baujahr: 1974
Energieeffizienzklasse: C

Ausstattung
Wände und Decken mit Raufasertapete, 
weiß gestrichen;
Bad: Fußboden gefliest, Wände türhoch 
gefliest, Wanne, WC, Waschtisch;
Küche: Fliesenspiegel im Bereich der 
Anschlüsse für E-Herd und Spüle;
Fußboden in den übrigen Räumen: 
PVC-Belag in moderner Laminatoptik;
Warmwasserversorgung über Gas-
durchlauferhitzer (extra Versorgungs-
vertrag);
Anmietung PKW-Stellplatz möglich 
(extra Vertrag)

Sonstiges
Keller, Wäschetrockenplatz,  
Wäschetrockenraum, Fahrradraum

Bad Küche Wohnzimmer


